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S I C H E R H E I T 

Der Transport leerer, ungereinigter Verpackungen ist nicht gefahrlos. Verlader, die Sicherheit gewährleisten und 
die Vorschriften einhalten möchten, sollten feststellen, welche Gefahrgutreste vor Ort vorkommen können und in 
welchem Zustand die Gebinde sind.

 Dr. Stephan Steines ¹

In fast allen Industrien werden als Gefahr-
gut klassifizierte Produkte eingesetzt. Un-
ter welchen Bedingungen geleerte, unge-
reinigte Gefahrgutgebinde abtransportiert 
werden dürfen, ist in den Gefahrgut-Vor-
schriften definiert. Es gibt vier Varianten:

1. Versand als Gefahrgut  
ohne Freistellungen
Bei der Standardvariante werden die Ver-
packungen so transportiert, als wären sie 
gefüllt. Das Fahrzeug hat die orangen Ta-
feln aufgeklappt, der Fahrer verfügt über 
eine ADR-Schulungsbescheinigung, die 
erforderliche Ausrüstung und das Beförde-
rungspapier. Die leeren, ungereinigten Ge-
binde erfüllen dieselben Bedingungen wie 
gefüllte Gebinde:
–  Gebinde dicht und verschlossen
–  Kennzeichnung mit Gefahrzettel und 

UN-Nummer des letzten Füllgutes
–  Keine Gefahrgut-Rückstände an der 

Aussen seite
Die geforderten Einträge im Beförderungs-
papier sind bei geleerten Verpackungen je-
doch vereinfacht. In den meisten Fällen 
reicht eine summarische Angabe «Leere 
Verpackungen mit Rückständen von», ge-
folgt von einer Auflistung der Gefahrzettel 
(Klasse und Nebengefahr) der Leergebinde.

2. Erleichterte Beförderung 
unter Freistellung ADR 1.1.3.6
ADR 1.1.3.6 beschreibt Freistellungen in 
Zusammenhang mit den Mengen, die pro 
«Beförderungseinheit» transportiert werden 
(auch als 1000-Punkte-Regel bekannt). So-
lange Verpackungen kein Gefahrgut der 
Beförderungskategorie 0 enthielten, fallen 

leere, ungereinigte Verpackungen in die 
Beförderungskategorie 4. Dies bedeutet, 
dass ein Fahrzeug beliebig viele leere, un-
gereinigten Verpackungen mitnehmen und 
gleichzeitig die Freistellung nach ADR 
1.1.3.6 anwenden darf. Bei Anwendung 
dieser Freistellung ist der Transport von vie-
len Anforderungen eines «normalen» Ge-
fahrguttransports befreit. In der Schweiz 
gibt es noch eine national gültige Erleichte-
rung gemäss SDR Unterabschnitt 8.1.2.1: 
«Ohne Beförderungspapier transportiert 
werden dürfen ungereinigte, leere Verpa-
ckungen der Beförderungskategorie 4 mit 
Ausnahme der UN-Nummer 3509».

3. Ausschluss jeder Gefahr
ADR 1.1.3.5 stellt fest, dass leere, ungerei-
nigte Verpackungen nicht den ADR-Vor-
schriften unterliegen, «wenn geeignete 
Massnahmen ergriffen wurden, um mögli-
che Gefahren auszuschliessen. Gefahren 
sind ausgeschlossen, wenn Massnahmen 
zur Beseitigung der Gefahren (…) ergriffen 
wurden». Obige Anforderungen bedeuten, 
dass sich diese Freistellung in der betrieb-
lichen Praxis nur schwierig umsetzen lässt, 
weil die leeren Gebinde dafür einen Reini-
gungs- oder Inaktivierungsprozess durch-
laufen müssten. Ein solcher Aufwand ist 
meist nicht wirtschaftlich.

4. Transport als Gefahrgut  
der UN-Nummer 3509
Eingeführt wurde die UN-Nummer 3509 
«Altverpackungen, leer, ungereinigt» um 
den Transport beschädigter Verpackungen 
und solchen mit fehlendem Verschluss 
abzudecken. Diese nicht mehr funktions-
tüchtigen Verpackungen dürfen nicht auf 
Ladeflächen gestellt oder mit Schrumpf-
folie auf einer Palette fixiert werden, son-
dern müssen regulär verpackt werden. Die 
Gebinde zur Verpackung von Altverpa-

ckungen müssen nicht bauartgeprüft sein, 
aber flüssigkeitsdicht, durchstossfest und 
dicht verschlossen sein. Zudem muss 
 diese vor der Befüllung und der Übergabe 
zur Beförderung auf Schäden überprüft 
werden.
Altverpackungen, die flüssige Gefahrgüter 
enthielten, müssen in starren Verpackun-
gen verpackt werden, die mit Rückhalte-
mittel (z. B. saugfähigem Material) ausge-
rüstet sind. Altverpackungen, die feste 
Gefahrstoffe enthielten, dürfen in flexiblen 
Verpackungen (z. B. Big-Bags) verpackt 
werden. Zu beachten bei der Verwendung 
von UN 3509 ist die Sondervorschrift 663 
mit zusätzlichen Einschränkungen wie:
–  Die unter UN 3509 transportierten Ge-

binde gehen in die Entsorgung oder ei-
nen Recycling-Prozess

–  Bestimmte Gefahrenklassen und Stoff-
gruppen sind ausgeschlossen

–  Gebinde mit Gefahrzettel 5.1 (brandför-
dernde Stoffe) dürfen nicht zusammen 
mit anderen Altverpackungen zusam-
mengepackt werden (Brandgefahr)

–  Am Verladeort muss ein dokumentiertes 
Sortierverfahren etabliert sein
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Auch Rückstände von entzündlichen Flüssig-
keiten in leeren Gebinden bilden eine poten-
zielle Explosionsgefahr. (Bild: Shutterstock)


